Anmerkungen zum Buch „Schirk in der Gesetzgebung“:
(In dieser Datei befinden sich Dinge zu dieser Online-Ausgabe, die ich als erwähnenswert erachte. Wann immer erforderlich wird diese Datei in sha Allah auf den neuesten Stand gebracht.)

- S. 90 / Fußnote: „at-Takfiru-l-Mutlaq und Mutlaqu-t-Takfir.“.
Ein Schreibfehler . Es sollte heißen: „Takfiru-l-Mutlaq und Takfiru-l-Mucayyan“. Es sollte nur gezeigt werden, dass manche Leute den Begriff „Takfiru-l-Mutlaq“ verwenden, womit gemeint ist „Der Takfir auf die Allgemeinheit der Leute die so etwas tun, abgesehen vom Urteil der speziellen Person“.

Die Gelehrten unterscheiden zwar auch zwischen Mutlaqu-sch-Schai’i und Asch-Schai’u-l-Mutlaq, jedoch würde dies hier keinen Sinn ergeben.

